Leicht verwechselbare Begriffe:

Kuraufenthalt   Rehabilitationsverfahren   Heilverfahren    Ambulante Behandlungen   Gesundheitsvorsorgemaßnahmen

Heilverfahren = dient der Erhaltung der Arbeitsfähigkeit, der Vermeidung der Pflegebedürftigkeit bzw. Erhaltung oder Verbesserung des Status der Pflegebedürftigkeit. Vorraussetzung sind also organische Leiden, die zu Funktionseinschränkungen geführt haben. Diese sollen gelindert oder behoben werden.

Rehabilitationsverfahren = umfasst alle diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen zur Erhaltung oder Wiedererlangung der Fähigkeit zur Berufsausübung sowie zur aktiven Teilnahme am normalen Leben in Familie und Gesellschaft. 
Hierher gehört auch das Anschlussheilverfahren nach schweren, akuten Erkrankungen oder größeren operativen Eingriffen (z.B. Herzinfarkt, Gelenksersatz, ...)

Für die notwendige Wiederholung von Rehabilitationsaufenthalten sind KEINE Fristen vorgesehen.

Gesundheitsvorsorgemaßnahmen: 

Darunter versteht man:

Gewährung von Kuraufenthalten

Gewährung von Kurkostenzuschüssen (Vorher Bewilligung einzuholen!)

Gewährung von ambulanten Behandlungen

Die PVA gewährt Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge nur den bei ihr Versicherten (Pflicht- oder freiwillige Versicherte) und Pensionisten/innen. Für mitversicherte Familienangehörige oder Personen, die nur krankenversichert sind und keine Pension beziehen, ist grundsätzlich die Krankenversicherung für die Gewährung von Kur-, Genesungs- und Erholungsaufenthalten zuständig.

Hier gilt die „2 in 5 Regel“ (ausgenommen davon sind ambulante Behandlungen)

Kuraufenthalt = Maßnahme im Rahmen der Gesundheitsvorsorge, freiwillige Leistung das Versicherungsträgers. 

Ambulante Behandlungen = im Anschluss an einen stationären Aufenthalt oder im Sinne der Gesundheitsvorsorge – NUR für berufstätige Versicherte oder Bezieher/innen einer befristet zuerkannten Invaliditäts- bzw. Berufsunfähigkeitspension.

Genaueres und Information über „Wer stellt den Antrag“ (behandelnde Arzt), Fristen, Zuzahlungen, ... siehe unter:

http://www.pensionsversicherung.at/mediaDB/17 - Rehabilitation und Gesundheitsvorsorge.pdf
